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 I. Rechtsvorschriften

Es erlassen auf Grund von

1. Art.  43 Abs.  7, Art.  44 Abs.  2 Sätze  1,  2  und  4, 
Abs.  3 und  4 Satz  7 und Abs.  5, Art.  45 Abs.  3, 
Art. 106 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Hochschul-
gesetzes (BayHSchG) vom 23.  Mai  2006 (GVBl 
S.  245, BayRS  2210-1-1-WFK), zuletzt geändert 
durch §  1 des Gesetzes vom 23.  Februar  2011 
(GVBl S. 102),

das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, soweit erforderlich im Einver-
nehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus,

2. Art. 43 Abs. 7 und 8, Art. 106 Abs. 1 Satz 2 des Baye-
rischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 
23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK), 
zuletzt geändert durch §  1 des Gesetzes vom 
23. Februar 2011 (GVBl S. 102),

das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staats-
ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst,

folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung über die Qualifi kation für ein Stu-
dium an den Hochschulen des Freistaates Bayern und 
den staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen 
(Qualifi kationsverordnung – QualV) vom 2. November 
2007 (GVBl S. 767, BayRS 2210-1-1-3-UK/WFK), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 16.  Juli  2009 
(GVBl S. 335), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht Abschnitte 3 bis 8 erhalten 
folgende Fassung:

„Abschnitt 3

Qualifi kation für ein Studium 
an staatlichen Fachhochschulen

§ 20 Qualifi kationsmöglichkeiten

§ 21 Fachhochschulreife – im Freistaat Bayern 
außerhalb des Hochschulbereichs erworben

§ 22 Fachgebundene Fachhochschulreife – im 
Freistaat Bayern außerhalb des Hochschul-
bereichs erworben

§ 23 Fachgebundene Fachhochschulreife – im 
Freistaat Bayern innerhalb des Hochschul-
bereichs erworben

§ 24 Fachhochschulreife – im Inland außerhalb 
des Hochschulbereichs erworben

§ 25 Fachgebundene Fachhochschulreife – im 
Inland innerhalb des Hochschulbereichs er-
worben

§ 26 Nachweise der Fachhochschulreife oder 
fachgebundenen Fachhochschulreife – im 
Ausland erworben

§ 27 Eignungsprüfung für Fachhochschulstudi-
engänge

§ 28 Qualifi kation für ein Studium in gemeinsa-
men Studiengängen der Fachhochschule 
Neu-Ulm und der Hochschule Ulm

Abschnitt 4

Hochschulzugang für berufl ich Qualifi zierte

§ 29 Allgemeiner Hochschulzugang für Absol-
venten und Absolventinnen einer berufl i-
chen Fortbildungsprüfung

§ 30 Fachgebundener Hochschulzugang für qua-
lifi zierte Berufstätige

§ 31 Hochschulzugangsprüfung

§ 32 Probestudium

§ 33 Wechsel berufl ich qualifi zierter Studieren-
der an eine bayerische Hochschule

Abschnitt 5

Nachweis der Eignung für Studiengänge 
mit besonderen qualitativen Anforderungen

§ 34 Eignungsfeststellungsverfahren

Abschnitt 6

Qualifi kation zum Besuch 
einzelner Lehrveranstaltungen

§ 35 Gaststudierende

2210-1-1-3-UK/WFK

Dritte Verordnung  
zur Änderung der  

Qualifikationsverordnung

Vom 13. April 2011Vom 13. April 2011 (GVBl S. 208)
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Abschnitt 7

Qualifi kation für ein Studium an staatlich anerkann-
ten Hochschulen

§ 36 Qualifi kationsvoraussetzungen

Abschnitt 8

Zuständigkeits-, Übergangs- und 
Schlussbestimmungen

§ 37 Zuständigkeiten

§ 38 Fortgeltung von Altberechtigungen

§ 39 Immatrikulation an Hochschulen ohne 
Hochschulreife oder Fachhochschulreife

§ 40 Anerkennung von Qualifi kationen im Ein-
zelfall

§ 41 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Worte „ohne schulische 
Hochschulzugangsberechtigung“ gestrichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „ohne schu-
lische Hochschulzugangsberechtigung“ 
gestrichen, die Zahl „31“ durch die Zahl 
„29“ und die Bezeichnung „31a“ durch 
die Zahl „30“ ersetzt.

bb) In Satz  3 wird die Bezeichnung „31a“ 
durch die Zahl „30“ ersetzt.

c) Abs. 3 Halbsatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Bezeichnung „31a“ wird durch die 
Zahl „30“ ersetzt.

bb) Das Wort „Staatsprüfung“ wird durch das 
Wort „Prüfung“ ersetzt.

cc) Die Worte „in der Fassung der Bekannt-
machung“ werden gestrichen.

d) In Abs. 4 wird jeweils die Bezeichnung „31a“ 
durch die Zahl „30“ ersetzt.

3. In § 2 Nr. 5 werden die Worte „§ 5“ durch die Wor-
te „§§ 1, 5“ und die Worte „, geändert durch Ver-
ordnung vom 25. September 2000 (GVBl S. 759), 
für Berechtigte nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 des 
Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 
(BGBl I S. 1902) – Berechtigte nach dem Bundes-
vertriebenengesetz –, die im Herkunftsland kein 
Hochschulzugangszeugnis, jedoch die Berechti-
gung zum Eintritt in die letzte Jahrgangsstufe ei-

ner zum Sekundarabschluss (II) führenden Schule 
erlangt haben (ausgenommen Berechtigte nach 
dem Bundesvertriebenengesetz aus den Gebieten 
der ehemaligen Sowjetunion)“ durch die Worte 
„in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden nach dem Wort „Universität“ 
die Worte „oder Kunsthochschule“ eingefügt.

b) Nr. 4 erhält folgende Fassung:

„4. Zeugnis über die bestandene Qualifi kati-
onsprüfung im Sinn des Art. 8 Abs. 3 Satz 1 
des Gesetzes über die Leistungslaufbahn 
und die Fachlaufbahnen der bayerischen 
Beamten und Beamtinnen (Leistungslauf-
bahngesetz – LlbG) vom 5.  August  2010 
(GVBl S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F) in 
der jeweils geltenden Fassung für den 
Einstieg in der dritten Qualifi kationsebe-
ne in der Fachlaufbahn

a) Verwaltung und Finanzen;

b) Bildung und Wissenschaft, fachliche 
Schwerpunkte Archiv- und Biblio-
thekswesen;

c) Justiz;

d) Polizei und Verfassungsschutz, fach-
licher Schwerpunkt Polizeivollzugs-
dienst;

e) Naturwissenschaft und Technik, fach-
licher Schwerpunkt Verwaltungsin-
formatik.“

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 Halbsatz 2 werden die Worte „Satz 1“ 
gestrichen und das Wort „drei“ durch das 
Wort „zwei“ ersetzt.

b) Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Zeugnis über die bestandene Zwischen-
prüfung im Sinn des Art.  22 Abs.  1 
Satz  1  LlbG im Rahmen des Vorberei-
tungsdienstes für den Einstieg in der 
dritten Qualifi kationsebene in einer bzw. 
einem der in § 3 Nr.  4 genannten Fach-
laufbahnen bzw. fachlichen Schwerpunk-
te für einen eng verwandten Studien-
gang;“.

c) In Nr. 3 Halbsatz 2 werden die Worte „Satz 1“ 
gestrichen und das Wort „drei“ durch das 
Wort „zwei“ ersetzt.

d) Nr. 4 wird aufgehoben.
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e) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 4.

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden nach dem Wort „Universität“ 
die Worte „oder Kunsthochschule“ eingefügt.

b) In Nr.  4 werden die Worte „die bestandene 
Laufbahnprüfung für den gehobenen nicht-
technischen Dienst“ durch die Worte „eine 
§ 3 Nr. 4 entsprechende Prüfung“ ersetzt.

7. In § 8 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „5 und 6“ 
durch die Worte „4 und 5“ ersetzt.

8. In § 9 Satz 3 werden die Worte „Abs.  4 Satz 1“ 
durch die Worte „Abs.  4“ und das Wort „drei“ 
durch das Wort „zwei“ ersetzt.

9. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 2 wird aufgehoben.

bb) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 2; der Strich-
punkt wird durch einen Schlusspunkt er-
setzt.

cc) Nr. 4 wird aufgehoben.

b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „im Jahr 
des Ablegens der Eignungsprüfung ihre 
Dienstpfl icht nach Art. 12a Abs. 1 oder 2 des 
Grundgesetzes erfüllen oder entsprechende 
freiwillige Dienstleistungen“ durch die Worte 
„freiwilligen Wehrdienst oder freiwillige sozi-
ale Dienste“ ersetzt.

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1Die Anmeldung zur Prüfung muss 
bis zum 1.  Juni des Jahres (Ausschlussfrist) 
online erfolgen. 2Näheres zum Anmeldever-
fahren, insbesondere das Internetportal, auf 
welchem die Anmeldung vorzunehmen und 
ein Passbild in digitaler Form hochzuladen 
ist, der Vorlagezeitpunkt und der Inhalt des 
ärztlichen Attests über die volle Sporttaug-
lichkeit, das nicht älter als drei Monate sein 
darf, sowie Zeitpunkt und Ort von Haupt- und 
Nachtermin der Eignungsprüfung werden 
vom Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
bekannt gegeben.“

d) In Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „die jewei-
lige Prüfungskommission“ durch die Worte 
„den Prüfungsausschuss“ ersetzt.

e) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz  1 werden die Worte „teilgenom-

men hat“ durch die Worte „in allen Dis-
ziplinen teilgenommen und diese bestan-
den hat, wobei die Bescheinigung über 
die bestandene Eignungsprüfung zum 
Zeitpunkt des Endes der Anmeldefrist zur 
Eignungsprüfung (Abs. 3 Satz 1) nicht äl-
ter als 18 Monate sein darf,“ ersetzt.

bb) In Satz  2 werden nach dem Wort „ist“ 
die Worte „bis 15.  Juli des Jahres (Aus-
schlussfrist)“ eingefügt.

cc) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Nicht anerkannte Prüfungsteile können 
zum Nachtermin abgelegt werden.“

10. In § 13 Abs. 2 Satz 3 werden nach der Abkürzung 
„Abs.“ die Worte „5 und“ eingefügt.

11. § 14 Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen.

12. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Werden innerhalb eines Prüfungsge-
biets nach § 12 Abs. 4 Satz 1 Teilprüfun-
gen durchgeführt, wird zur Bildung der 
Endnote der Durchschnitt der Noten der 
Teilprüfungen ermittelt und, sofern der 
Durchschnitt nicht auf eine ganze Noten-
stufe gemäß Abs. 1 lautet, auf die nächst-
liegende ganze Notenstufe gemäß Abs. 1 
auf- bzw. abgerundet; liegt der Durch-
schnitt der Noten der Teilprüfungen ge-
nau in der Mitte zweier unmittelbar auf-
einander folgender Notenstufen gemäß 
Abs. 1, wird auf die nächstliegende bes-
sere Notenstufe gerundet.“

bb) In Satz  3 Halbsatz  1 werden die Worte 
„Endnoten und Prüfungsgesamtnote wer-
den“ durch die Worte „Die Prüfungsge-
samtnote wird“ ersetzt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 1 werden die Worte „,ausrei-
chend’ (bis 4,50)“ durch die Zahl „4“ 
ersetzt.

bbb) In Nr. 2 werden die Worte „,ausrei-
chend’ (bis 4)“ durch die Zahl „4“ 
ersetzt.

bb) In Satz  2 werden die Worte „nicht min-
destens die Endnote ‚ausreichend’ (bis 
4,50)“ durch die Worte „die Endnote 5“ 
und die Worte „‚befriedigend’ (bis 3,50)“ 
durch die Zahl „3,50“ ersetzt.
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c) In Abs. 6 Satz 5 werden die Worte „von der 
jeweiligen Prüfungskommission“ durch die 
Worte „vom Prüfungsausschuss“ ersetzt.

d) In Abs. 8 Satz 1 wird nach den Worten „Er-
gebnis der“ das Wort „abgeschlossenen“ ein-
gefügt.

13. In § 16 Satz 1 werden die Zahl „31“ durch die Zahl 
„29“ und die Bezeichnung „31a“ durch die Zahl 
„30“ ersetzt.

14. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden die Zahl „31“ durch die 
Zahl „29“ und die Bezeichnung „31a“ 
durch die Zahl „30“ ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird die Zahl „31“ durch die Zahl 
„29“ ersetzt.

cc) In Nr. 3 Buchst. b Halbsatz 2 werden die 
Worte „Satz 1“ gestrichen und das Wort 
„drei“ durch das Wort „zwei“ ersetzt.

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Hochschulen können bei den Stu-
diengängen Kirchenmusik, Regie, Schauspiel, 
Gehörbildung, Musiktheorie oder einem eng 
verwandten Studiengang Ausnahmen zulas-
sen, soweit in der Eignungsprüfung gemäß 
§  19 eine außergewöhnliche Begabung und 
Eignung sowie mindestens der mittlere Schul-
abschluss nachgewiesen werden.“

15. In § 18 Satz 1 werden die Zahl „31“ durch die Zahl 
„29“ und die Bezeichnung „31a“ durch die Zahl 
„30“ ersetzt.

16. § 20 Abs. 1 wird folgt geändert:

a) In Satz 1 Nr. 3 werden die Zahl „31“ durch die 
Zahl „29“ und die Bezeichnung „31a“ durch 
die Zahl „30“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Bezeichnung „31a“ durch 
die Zahl „30“ ersetzt.

17. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr.  9 werden die Worte „der Staatli-
chen“ durch die Worte „einer öffentli-
chen oder staatlich anerkannten“ ersetzt, 
die Worte „in Wiesau“ werden gestrichen 
und der Schlusspunkt durch einen Strich-
punkt ersetzt.

bb) Es wird folgende Nr. 10 angefügt:

„10. einer öffentlichen Berufsschule im 
Rahmen des Schulversuchs ,Berufs-
schule Plus – BS+’.“

b) In Satz  2 werden nach dem Wort „entspre-
chend“ die Worte „für ein Zeugnis der Fach-
hochschulreife, das nach dem Besuch einer 
staatlich genehmigten Schule der in Satz  1 
genannten Schulen von einem besonderen 
staatlichen Prüfungsausschuss ausgestellt 
wurde, und“ eingefügt.

18. Der bisherige § 23 wird § 22.

19. Der bisherige § 24 wird § 23 und wie folgt geän-
dert:

a) In Nr. 1 entfällt die Nummernbezeichnung 
„1.“ und der Strichpunkt wird durch einen 
Schlusspunkt ersetzt.

b) Nr. 2 wird aufgehoben.

20. Der bisherige § 25 wird § 24.

21. Der bisherige § 27 wird § 25; in Satz 3 werden die 
Worte „Satz  1“ gestrichen und das Wort „drei“ 
durch das Wort „zwei“ ersetzt.

22. Die bisherigen §§ 28 bis 30 werden §§ 26 bis 28.

23. In der Überschrift des Abschnitts 4 werden die 
Worte „ohne schulische Hochschulzugangsbe-
rechtigung“ gestrichen.

24. Der bisherige § 31 wird § 29 und wie folgt geän-
dert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Zeugnis über die bestandene, 
vom Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus der Meisterprü-
fung gleichgestellte berufl iche 
Fortbildungsprüfung, wobei jede 
berufl iche Fortbildungsprüfung, 
die nach den Bestimmungen des 
Berufsbildungsgesetzes oder der 
Handwerksordnung abgelegt 
wurde und deren vorbereitender 
Lehrgang einen Stundenumfang 
von insgesamt mindestens 400 
Stunden umfasst, als der Meister-
prüfung gleichgestellt gilt, oder“.

bbb) In Nr.  3 werden nach dem Wort 
„Fachakademie“ ein Strichpunkt 
und die Worte „Absolventen und 
Absolventinnen einer Fachakade-
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mie für Sozialpädagogik haben da-
rüber hinaus auch die Urkunde über 
die staatliche Anerkennung zum 
‚Staatlich anerkannten Erzieher’ 
bzw. zur ‚Staatlich anerkannten Er-
zieherin’ oder eine gesonderte Be-
scheinigung über das Bestehen des 
Berufspraktikums vorzulegen“ ein-
gefügt.

bb) In Satz  4 werden die Worte „,  soweit es 
sich um denselben oder einen eng ver-
wandten Studiengang handelt“ gestri-
chen.

b) In Abs. 2 Nrn. 1 und 2 Halbsatz 1 werden je-
weils nach den Worten „von Abs. 1“ die Wor-
te „Satz 1“ eingefügt.

c) In Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 und 2 werden jeweils 
nach den Worten „Abs. 1“ die Worte „Satz 1“ 
eingefügt.

25. Der bisherige § 31a wird § 30 und wie folgt geän-
dert:

a) In Abs. 1 Satz 5 wird die Zahl „31“ durch die 
Zahl „29“ ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 wird gestrichen.

26. Der bisherige § 31b wird § 31; in Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 wird jeweils die Bezeichnung „31a“ durch 
die Zahl „30“ ersetzt.

27. Der bisherige § 31c wird neuer § 32; in Abs. 1 und 
2 wird jeweils die Bezeichnung „31a“ durch die 
Zahl „30“ ersetzt.

28. Der bisherige § 31d wird neuer § 33; in Satz 2 wird 
die Bezeichnung „31a“ durch die Zahl „30“ er-
setzt.

29. Die bisherigen §§  32  bis  35 werden neue §§  34 
bis 37.

30. Der bisherige § 36 wird neuer § 38 und wie folgt 
geändert:

a) In Abs. 1 werden die Worte „den §§ 65 Abs. 1 
Nr. 3, 67 Abs. 1 Nr. 1 und 71a“ durch die Wor-
te „§ 65 Abs. 1 Nr. 3, § 67 Abs. 1 Nr. 1 und 
§ 71a“ ersetzt.

b) Es werden folgende Abs. 3 bis 5 angefügt:

„(3) Die allgemeine Hochschulreife wird 
außerdem nachgewiesen durch ein vor dem 

1. Januar 2011 im Freistaat Bayern erworbe-
nes Zeugnis über die bestandene Laufbahn-
prüfung für den gehobenen nichttechnischen 
Dienst oder für den gehobenen technischen 
Dienst in der Verwaltungsinformatik, soweit 
die Ausbildung nach dem 1.  Oktober  1974 
begonnen worden ist.

(4) Die fachgebundene Hochschulrei-
fe wird außerdem nachgewiesen durch ein 
vor dem 1.  Januar  2011 im Freistaat Bayern 
erworbenes Zeugnis über die bestandene 
Zwischenprüfung für den gehobenen nicht-
technischen Dienst oder für den gehobenen 
technischen Dienst in der Verwaltungsin-
formatik für einen eng verwandten Studien-
gang, soweit die Ausbildung nach dem 1. Ok-
tober 1974 begonnen worden ist.

(5) Die fachgebundene Fachhochschul-
reife wird außerdem nachgewiesen durch 
ein im Freistaat Bayern erworbenes Zeugnis 
der fachgebundenen Fachhochschulreife der 
Fachhochschule Amberg-Weiden, jedoch 
nur für einschlägige Fachhochschulstudi-
engänge; diese legt das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im Benehmen mit 
dem Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst fest.“

31. Der bisherige § 37 wird neuer § 39 und wie folgt 
geändert:

a) In Nr.  2 wird der Strichpunkt durch einen 
Schlusspunkt ersetzt.

b) Nr. 3 wird aufgehoben.

32. Die bisherigen §§ 38 und 39 werden §§ 40 und 41.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2011 in Kraft.

München, den 13. April 2011

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang  H e u b i s c h ,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig  S p a e n l e ,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang  He u b i s c h
Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig  Sp a e n l e
Staatsminister
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  II. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsministerien
für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst

2220.3-UK

Orden und kirchliche Vereinigungen 
mit der Eigenschaft einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus

vom 7. April 2011 Az.: I.4-5 K 5267-5b.13 870

Mit Urkunde vom 22. Februar 2011 wurden der Gemein-
schaft der Communität Christusbruderschaft Selbitz auf 
ihren Antrag nach Art. 26a Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über 
die Erhebung von Steuern durch Kirchen, Religions- und 
weltanschauliche Gemeinschaften (Kirchensteuergesetz) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
1994 (GVBl S. 1026), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. Dezember 2008 (GVBl S. 973), die Rechte einer 
 Körperschaft des öffentlichen Rechts für das Gebiet des 
Freistaats Bayern verliehen. Mit dem Zugang der Urkunde 
am 2. März 2011 wurde die Verleihung wirksam.

Sitz der Gemeinschaft ist Selbitz. Der Verleihung liegt die 
Satzung der Communität Christusbruderschaft Selbitz 
vom 8. Februar 2011 zugrunde. Die Körperschaft des 
 öffentlichen Rechts wird durch jeweils zwei Mitglieder 
des Vorstands vertreten.

Der Freistaat Bayern haftet nicht für Verbindlichkeiten der 
Gemeinschaft.

K u f n e r 
Ministerialdirigent
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